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Öffnungszeiten des Amtes Züssow

Bürgerbüros Gützkow und Züssow

Dienstag 08:00 - 12:00 und 
13:00 - 18:00 Uhr

Donnerstag 08:00 - 12:00 und 
13:00 - 16:00 Uhr

Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

Bürgerbüro Ziethen

Dienstag 8:00 - 12:00 und 
13:00 - 18:00 Uhr

Donnerstag - geschlossen - 
außerhalb der Öffnungszeiten sind
Terminvereinbarungen möglich

Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir möchten Sie informieren, dass die Bürgerbüros der 
Amtsverwaltung

Bürgerbüro Züssow, Dorfstraße 6 in 17495 Züssow,

Bürgerbüro Gützkow, Pommersche Straße 27 in 17506 
Gützkow,

Bürgerbüro Ziethen, Dorfstraße 68 A in 17390 Ziethen

zu den bekannten „Öffnungs“-Zeiten für alle Verwal-
tungsleistungen erreichbar sind.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach 
vorheriger telefonischer Terminvereinbarung per-
sönlich, ansonsten telefonisch oder per E-Mail für Sie 
da.

Alle E-Mail-Adressen und Telefonnummern finden Sie  
im Züssower Amtsblatt oder auf der Homepage des  
Amtes unter https://www.amt-zuessow.de/Amt-Zues-
sow/Verwaltung/.

Bitte beachten Sie bei einer persönlichen Vorsprache 
folgendes:
• Der Einlass in die Bürgerbüros erfolgt nur nach 

Aufforderung.
• In den Gebäuden gilt das Kontaktverbot.
• Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu ande-

ren Personen ist einzuhalten.
• Es ist eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen.
• Zahlungen sind nur bargeldlos mit EC-Karte 

möglich.

Wir bitten Sie um Verständnis und aktive Mithilfe bei 
der Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus.

Bleiben Sie gesund!

Jutta Dinse Bärbel Witschel
Amtsvorsteherin Leitende Verwaltungsbeamtin

Züssow, den 27.04.2020
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Sprechzeiten der Amtsvorsteherin

Name Wochentag/Monat Zeit Ort
Jutta Dinse Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr Rathaus in Gützkow

Dienstag und Donnerstag nach telefonischer Vereinbarung,
Tel. 038355 643160

Bürgerbüro in Züssow und in Ziethen

Sprechzeiten der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Gemeinde/
Stadt

Bürgermeister Wochentag/Monat Zeit Ort

Bandelin Jana von Behren 1. Donnerstag im Monat
und nach Vereinbarung
Tel. 0172 4831916,

18:00 - 19:00 Uhr Gemeinderaum,
Bandelin, Heckenweg 21 B

Gribow Thomas Peterson von Montag bis Freitag
Tel. 0170 5045438

09:00 - 18:00 Uhr

Groß Kiesow Dr. Astrid Zschiesche nach Vereinbarung unter
Tel. 0176 43505910

Groß Polzin Sebastian Hornburg 1. Donnerstag im Monat oder
nach telefonischer Absprache
Tel. 03836 202183

18:00 - 19:00 Uhr Gemeinderaum in Quilow
(ehemaliger Konsum)

Gützkow Jutta Dinse Dienstag,
Tel. 0172 3111265

16:00 - 18:00 Uhr im Rathaus Gützkow

Karlsburg Mathias Bartoszewski 1. und 3. Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr Gemeindezentrum,
Giesekenhäger Reihe 33, 
Lühmannsdorf

2. und 4. Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr Haus der Gemeinde,
Schulstr. 27 a, Karlsburg

Klein Bünzow Karl Jürgens 1. Dienstag im Monat,
Tel. 0170 4685575

16:00 - 17:00 Uhr Gemeindezentrum,
Bahnhof 35, Klein Bünzow

Murchin Peter Dinse dienstags oder 
nach Vereinbarung
Tel. 03971 258867

17:00 - 18:00 Uhr Gemeindebüro Murchin,
Dorfstraße 50,

Rubkow Holger Wendt 1. und letzter Dienstag im Monat
oder nach Vereinbarung unter
Tel. 0170 2910807

17:00 - 18:00 Uhr Gemeindebüro Rubkow

Schmatzin Jan-Henrik Hempel Nach Vereinbarung unter
Tel. 0175 1661003

Wrangelsburg Paul Juds 2. und 4. Freitag im Monat
oder nach telefonischer 
Absprache
Tel. 0160 8304020

16:30 - 17:00 Uhr Bürocontainer Wrangelsburg,
Schlossplatz 6

Ziethen Werner Schmoldt 1. und letzten Montag im Monat
oder nach tel. Vereinbarung
(Tel. 03971 833526 oder
Tel. 0151 72117159

16:30 - 17:30 Uhr Bürgermeisterzimmer
in Ziethen

Züssow Jörg Buchholz 3. Dienstag im Monat 17:00 - 18:00 Uhr Gemeinderaum Schulstr. 1,
Züssow

Kontaktdaten der Amtsvorsteherin, der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister:
Name E-Mail Postanschrift
Amtsvorsteherin Jutta Dinse j.dinse@amt-zuessow.de Amtsvorsteherin:
Jana von Behren bgm.bandelin@amt-zuessow.de Amt Züssow
Thomas Peterson bgm.gribow@amt-zuessow.de Dorfstraße 6
Dr. Astrid Zschiesche bgm.grosskiesow@amt-zuessow.de 17495 Züssow
Sebastian Hornburg bgm.grosspolzin@amt-zuessow.de
Jutta Dinse bgm.guetzkow@amt-zuessow.de
Mathias Bartoszewski bgm.karlsburg@amt-zuessow.de
Karl Jürgens bgm.kleinbuenzow@amt-zuessow.de Gemeinde (Name der Gemeinde)
Peter Dinse bgm.murchin@amt-zuessow.de Amt Züssow
Holger Wendt bgm.rubkow@amt-zuessow.de Dorfstraße 6
Jan-Henrik Hempel bgm.schmatzin@amt-zuessow.de 17495 Züssow
Paul Juds bgm.wrangelsburg@amt-zuessow.de
Werner Schmoldt bgm.ziethen@amt-zuessow.de
Jörg Buchholz bgm.zuessow@amt-zuessow.de

Postanschrift
Bürgermeister/innen:
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Erreichbarkeit der Ortsvorsteher der Gemeinde Karlsburg
Ortsteil Karlsburg:
Ortsvorsteher: Christoph Hasenbank 0160 2449977

c.hasenbank@gmx.de
Mo. - Fr.

Stellvertreter: Marion Wilke

Ortsteil Lühmannsdorf:
Ortsvorsteher: Sylvia Boldt 038355 12886 Mo. - Fr. (Anrufbeantworter ist geschaltet)
Stellvertreter: Kati Vilbrandt 0162 1092083 Mo. - Fr.

Erreichbarkeit der Mitarbeiter des Amtes Züssow

Leitende Verwaltungsbeamtin (LVB)/Fachbereich Zentrale Verwaltung
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitende Verwaltungsbeamtin/
Leitung des Fachbereiches

Frau Witschel 038355 643-121 b.witschel@amt-zuessow.de

Sekretariat Amtsvorsteherin/LVB;
Gremien

Frau Garbe 038355 643-160 i.garbe@amt-zuessow.de

Zentrale Servicestelle für Gremien Frau Schwärig 038355 643-112 k.schwaerig@amt-zuessow.de
Verwaltungsorganisation Frau Gurr 038355 643-117 s.gurr@amt-zuessow.de
Personalverwaltung Frau Winkler 038355 643-114 c.winkler@amt-zuessow.de
Personalangelegenheiten Frau Ehrhardt 038355 643-115 k.ehrhardt@amt-zuessow.de
Informationstechnik Herr Habeck 038355 643-123 a.habeck@amt-zuessow.de
Wahlen/Sonstige Zentrale Dienste/
Homepage Herr Gumprecht 038355 643-111 p.gumprecht@amt-zuessow.de
Sonstige Zentrale Dienste/Gremien/
Amtsblatt

Frau Holzportz 038355 643-120 p.holzportz@amt-zuessow.de

Stabstelle:
Zentrale Steuerung und Controlling Frau Kloker 038355 643-332 r.kloker@amt-zuessow.de

Fachbereich Finanzen
Sitz: 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Frau Ploetz 038355 643-322 a.ploetz@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Beiträge Herr Kraffzig 038355 643-313 k.kraffzig@amt-zuessow.de
Haushaltswesen Herr Krüger 038355 643-337 o.krueger@amt-zuessow.de
Abgaben/Steuern Frau Morgenstern 038355 643-312 i.morgenstern@amt-zuessow.de
Abgaben/Steuern Herr Krüger 038355 643-337 o.krueger@amt-zuessow.de
Geschäftsbuchhaltung Frau Turski 038355 643-342 u.turski@amt-zuessow.de
Geschäftsbuchhaltung Frau Göritz 038355 643-318 m.goeritz@amt-zuessow.de
Kassenleitung Frau Henkel 038355 643-319 e.henkel@amt-zuessow.de
Kasse Frau Legat 038355 643-338 a.legat@amt-zuessow.de
Vollstreckung Frau Krüger 038355 643-336 a.krueger@amt-zuessow.de

Fachbereich Bau- und Grundstücksmanagement
Sitz: 17506 Gützkow, Pommersche Str. 27
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Herr Saß 038355 643-218 r.sass@amt-zuessow.de
Hoch-/Tiefbau/Vergabe Herr Braun 038355 643-227 m.braun@amt-zuessow.de
Hoch-/Tiefbau Frau Reishaus 038355 643-226 b.reishaus@amt-zuessow.de
Hoch-/Tiefbau/Gebäude-/
Grundstücksmanagement Herr Kruse 038355 643-229 e.kruse@amt-zuessow.de
Bauleitplanung/Bauordnung Frau Schulz 038355 643-216 n.schulz@amt-zuessow.de
Straßenwesen/Bäume Herr Gebhardt 038355 643-217 m.gebhardt@amt-zuessow.de
Straßenwesen/Bäume Herr Schmidt 038355 643-221 h.schmidt@amt-zuessow.de
Liegenschaften Frau Eberhardt 038355 643-215 k.eberhardt@amt-zuessow.de
Gebäude-/Grundstücksmanagement/
Friedhofswesen Frau Schult 038355 643-222 k.schult@amt-zuessow.de
Gebäude-/Grundstücksmanagement/
Pachten Frau Schlotmann 038355 643-213 m.schlotmann@amt-zuessow.de
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Sprechzeit der Schiedsstelle  
des Amtes Züssow
Schiedsfrau: Dr. Ursula von der Gönne-Stübing

Tel. 038355 6238
Stellvertretende
Schiedsfrau: Diane Steiner-Springborn
Wochentag/Monat: 1. Dienstag im Monat
Zeit: 17:00 - 18:00 Uhr
Ort: Bürgerbüro in Ziethen

Sitzungstermine
11.06.2020 Stadtvertretung Gützkow
15.06.2020 Gemeindevertretung Klein Bünzow
18.06.2020 Gemeindevertretung Bandelin
23.06.2020 Gemeindevertretung Wrangelsburg
29.06.2020 Gemeindevertretung Groß Kiesow

Informationen: www.amt-zuessow.de/sitzungskalender

Der Fachbereich Bürgerdienste  
informiert zur Hundehaltung:
In der Vergangenheit sind vermehrt Hinweise eingegan-
gen, dass auf dem Spielplatz in Züssow Hundehalter ihre 
Hunde frei zwischen den spielenden Kindern laufen las-
sen. Das ist nach der dort ausgeschilderten Spielplatzord-
nung verboten und kann mit einem Bußgeld geahndet wer-
den. Es werden verstärkte Kontrollen des Ordnungsamtes 
und der Polizei stattfinden.

Nachfolgend möchten wir noch auf einige allgemeine Vor-
schriften aufmerksam machen:

Gemäß der Hundehalterverordnung Mecklenburg-Vor-
pommern sind beim Halten und Führen von Hunden fol-
gende Regeln zu beachten:

Fachbereich Bürgerdienste
Sitz: 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow
Leitung des Fachbereiches Frau Baumgardt 038355 643-335 d.baumgardt@amt-zuessow.de
Bürgerbüro Gützkow
Einwohnermeldewesen/Wohngeld Frau Schmidt 038355 643-223 s.schmidt@amt-zuessow.de
Bürgerbüro Gützkow
Wohngeld Frau Brauer 038355 643-219 s.brauer@amt-zuessow.de
Bürgerbüro Ziethen
Einwohnermeldewesen Frau Mauritz 038355 643-324 m.mauritz@amt-zuessow.de
Bürgerbüro Züssow
Einwohnermeldewesen Frau Zeising 038355 643-127 p.zeising@amt-zuessow.de
Öffentliche Sicherheit und Ordnung/
Wild- und Jagdschaden/Schiedsstelle

Herr Schuricke 038355 643-330 a.schuricke@amt-zuessow.de

Brandschutz/Gewerbe Herr Reichel 038355 643-331 a.reichel@amt-zuessow.de
Übernahme Teilnahmebeiträge
Kita/Tagespflege
(Verpflegungskosten, event.
Platzkosten)/Anspruchsfeststellung für
Kita-/Tagespflegeplatz Frau Sommer 038355 643-326 l.sommer@amt-zuessow.de
Standesamt Frau Illig 038355 643-327 d.illig@amt-zuessow.de
Schulverwaltung/Kita Frau Kejla 038355 643-311 i.kejla@amt-zuessow.de

Faxanschluss Gützkow 038353 611-10
Faxanschluss Ziethen 03971 2081-20
Faxanschluss Züssow 038355 643-99
E-Mail info@amt-zuessow.de

 
- Verbot des Freilaufenlassens ohne Aufsicht außerhalb 

des befriedeten Besitztums
- Die körperliche und geistige Fähigkeit Hunde außerhalb 

des befriedeten Besitztums zu führen muss vorhanden 
sein. Dieses ist besonders bei Kindern zu beachten.

- Der Hund muss ein Halsband mit Namen und Wohnan-
schrift des Halters oder eine gültige Steuermarke tragen.

Verstöße können mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EUR ge-
ahndet werden.
Nach § 29 Abs. 2 Landeswaldgesetz sind Hunde in Waldge-
bieten grundsätzlich an der Leine zu führen.

Zum Waldgebiet gehören:
• Waldwege
• kahlgeschlagene Waldflächen
• Waldwiesen und Waldlichtungen sowie
• mit dem Wald verbundene Moore, Heiden, Ödflächen, 

Teiche, Weiher und Gräben

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen den vorgeschriebe-
nen Leinenzwang verstößt handelt ordnungswidrig. 
Dieses kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EUR geahn-
det werden.
Nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 Landesjagdgesetz sind Jäger be-
rechtigt Hunde die Wild aufsuchen oder verfolgen und die 
im Jagdbezirk außerhalb des Einwirkungsbereichs ihres  
Herren angetroffen werden, zu töten. Ordnungswidrig han-
delt, wer entgegen § 23 Abs. 2 Hunde außerhalb der Einwir-
kung seines Führers in einem Jagdbezirk laufen lässt. Dieses 
kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EUR geahndet werden.
Des Weiteren machen wir sie darauf aufmerksam, dass  
gemäß der Grünflächen- und Straßenreinigungssatzun- 
gen der Gemeinden die Hundehalter auch für die Beseitigung 
des Hundekotes ihrer Hunde verantwortlich sind. Verstöße 
können auch hier mit einer Geldbuße geahndet werden.

Ihr Fachbereich Bürgerdienste
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nördlicher Bereich 2/1 (tlw.), 3 (tlw.), 20/8 (tlw.), 23/13 (tlw.), 
23/20 (tlw.),

mittlerer Bereich 55/3 (tlw.), 61/3 (tlw.), 77/3 (tlw.), 81/1 
(tlw.), 82/1 (tlw.),

südlicher Bereich 83/1 (tlw.), 84/1

Die räumlichen Geltungsbereiche werden wie folgt um-
grenzt:

nördlicher 
Bereich

mittlerer 
Bereich

südlicher 
Bereich

Im Norden durch die 
Gemarkungs-
grenze zur Nach-
bargemeinde 
Dargelin (Amt 
Landhagen)

durch die Flur-
stücksgrenzen 
der Flurstücke 36, 
56/4 und 56/6

durch die 
Flurstücks-
grenze des 
Flurstückes 
82/1

Im Osten durch die Flur-
stücksgrenzen 
der Flurstücke 2/2, 
20/3, 23/19 23/20

durch die Flur-
stücksgrenzen 
der Flurstücke 
55/4, 76/1 und 
durch die Auto-
bahntrasse der 
BAB 20 (Flurstü-
cke 77/6 und 81/2)

durch die 
Autobahn-
trasse der 
BAB 20 
(Flurstücke 
83/2 und 
84/2)

Im Süden durch die Flur-
stückgrenze des 
Flurstückes 21/8

durch die Flur-
stücksgrenze des 
Flurstückes 82/1

durch die 
Flurstücks-
grenze der 
Flurstücke 
84/7 und 130

Im Westen durch die 120 m-
Abstandslinie auf 
den Flurstücken 
2/1, 3, 20/8, 23/13

durch die 120 m-
Abstandslinie auf 
den Flurstücken 
55/3, 61/3, 77/3, 
81/1 und durch 
die Flurstücke 
77/5, 80/1 und 
78/1

durch die 
120 m-Ab-
standslinie 
auf den 
Flurstücken 
83/1 und 84/1

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans:

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Überplanmäßige Ausgabe bei der Kostenstelle/Sach-
konto 55200.000/52544000 (Wasser- und Bodenverband) 
in Höhe von 3.500,00 €
Die Gemeinde Bandelin beschließt die überplan-
mäßige Ausgabe bei der Kostenstelle/Sachkonto 
55200.000/52544000 (Wasser- u. Bodenverband) in Höhe 
von 3.500,00 €.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Öffentliche Bekanntmachung der  
Gemeinde Bandelin über die Einleitung 
des Bauleitplanverfahrens für den  
Bebauungsplan „Solarpark Bandelin“
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bandelin hat in 
ihrer Sitzung am 07.05.2020 dem Antrag der Wattmanufac-
tur GmbH & Co.KG zur Aufstellung des Bebauungsplans 
„Solarpark Bandelin“ zugestimmt und die Einleitung des 
Bauleitplanverfahrens für die Aufstellung des Bebauungs-
plans „Solarpark Bandelin“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB be-
schlossen.

Fundsache
Am 06.05.2020 wurde in Ziethen ein Schlüsselbund gefun-
den. Der Eigentümer kann sich an den Fachbereich Bürger-
dienste in Ziethen wenden.

Ansprechpartner im Amt:
Herr Schuricke,
Tel.: 038355 643-330,
E-Mail: a.schuricke@amt-zuessow.de

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 07.05.2020

Öffentlicher Teil:

Brandschutzbedarfsplanung
Die Gemeindevertretung beschließt den anliegenden 
Brandschutzbedarfsplan.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 3 „Solarpark Bandelin“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bandelin be-
schließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 3 „Solarpark Bandelin“. Der Be-
bauungsplan wird auf Grundlage des Baugesetzbuches 
(BauGB) im Regelverfahren mit Umweltprüfung aufge-
stellt.

2. Das Planungsziel ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Realisierung und den 
Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage beidseitig 
der Autobahntrasse der BAB 20. Als Art der baulichen 
Nutzung soll ein der Nutzung der Sonnenenergie die-
nendes sonstiges Sondergebiet nach § 11 Abs. 2 Satz 2 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanla-
ge“ festgesetzt werden.

3. Es ist durch den Vorhabenträger für die Erarbeitung 
der Planungsunterlagen ein für Bauleitplanung ausge-
wiesenes Planungsbüro zu beauftragen, das die fachli-
che Begleitung der Gemeinde Bandelin gewährleistet.

4. Zur Sicherung der Finanzierung ist nach § 11 BauGB ein 
städtebaulicher Vertrag mit dem Vorhabenträger abzu-
schließen.

5. Der Aufstellungsbeschluss ist nach § 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3 „Solarpark 
Bandelin“
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich 
östlich der Ortslage Schmoldow und erstreckt sich parallel 
zur Autobahntrasse der Bundesautobahn BAB20 und wird 
in drei räumliche Geltungsbereiche mit einer Gesamtflä-
che von 17,87 ha geteilt.
Im Umgriff des Bebauungsplanes befinden sich folgende 
Flurstücke und Flurstücksteile der Gemeinde Bandelin, 
Germarkung Schmoldow, Flur 1:
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Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 29.04.2020

Öffentlicher Teil:
Annahme einer Spende
Die Gemeindevertretung Rubkow beschließt die Annah-
me einer Spende von der Landwirtschaftsbetrieb Dr. Hill, 
Reinke, Benter GbR für den Feuerwehrball der Gemeinde 
Rubkow i. H. v. 150,00 €.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Annahme einer Spende
Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: (Name, Vor-
name) Frank Mielke
Die Gemeindevertretung Rubkow beschließt die Annahme 
einer Spende von Herrn Frank Mielke in Höhe von150,00 € 
für das Gemeindefest 2020.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Annahme einer Spende
Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: Wendt, Holger
Die Gemeindevertretung Rubkow beschließt die Annahme 
einer Spende von Herrn Holger Wendt in Höhe von 1000,00 
€ für das Gemeindefest 2020.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Annahme einer Spende
Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: Müller, Dieter
Die Gemeindevertretung Rubkow beschließt die Annahme 
einer Spende von Frau Franziska Müller-Putzke in Höhe 
von 150,00 € für das Gemeindefest 2020.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Annahme einer Spende
Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: Höpfner, Kai 
- nicht anwesend
Die Gemeindevertretung Rubkow beschließt die Annah-
me einer Spende von der U.P.R. Höpfner-Fenster-GmbH in 
Höhe von 200,00 € für das Gemeindefest 2020.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Annahme einer Spende
Die Gemeindevertretung beschließt die Annahme der 
Spende von Herrn Thomas Blenner in Höhe von 200,00 € 
für den Feuerwehrball der Feuerwehr Rubkow.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Nichtöffentlicher Teil

- Änderungen arbeitsvertraglicher Konditionen
- Beschluss zur Auftragsvergabe - Kauf eines Kommu-

naltraktors mit Anbaugeräten
- Auftragsvergabe - Erdbauarbeiten zum Einbau eines 

Löschwassertanks in Rubkow
- Bauantrag Errichtung eines Carports mit Werkstatt 

in Daugzin
- Abschluss eines Gestattungsvertrages zur Verlegung 

eines Erdkabels (Strom)

Das Plangebiet liegt östlich der Ortslage Schmoldow und 
erstreckt sich parallel zur Autobahntrasse der Bundesau-
tobahn BAB20. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
unterteilt sich in drei Teilbereiche mit einer Gesamtfläche 
von 17,87 hat.
Die Lage des Plangebietes ist im beigefügten Kartenaus-
schnitt dargestellt.
Im Umgriff des Bebauungsplanes befinden sich folgende 
Flurstücke und Flurstücksteile der Gemeinde Bandelin, 
Garmarkung Schmoldow, Flur 1:

nördlicher Bereich 2/1 (tlw.), 3 (tlw.), 20/8 (tlw.), 23/13 (tlw.), 
23/20 (tlw.),

mittlerer Bereich 55/3 (tlw.), 61/3 (tlw.), 77/3 (tlw.), 81/1 
(tlw.), 82/1 (tlw.),

südlicher Bereich 83/1 (tlw.), 84/1

Ziel und Zweck der Planung
Das wesentliche Ziel des Bebauungsplanes besteht darin, 
das Gebiet durch die Festsetzung eines sonstigen Son-
dergebietes i. S. d. § 11 BauNVO für die Errichtung und 
den Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage zu ent-
wickeln. Durch die Festsetzung verbindlicher Regelungen 
soll die bauliche und sonstige Nutzung des Plangebietes 
gesteuert und damit eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung entsprechend § 1 Abs. 3 und 5 BauGB gewährleis-
tet werden. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
leistet die Gemeinde Bandelin in dem ihr möglichen Rah-
men einen Beitrag, den Anteil erneuerbarer Energieträger 
am Primärenergieverbrauch zu erhöhen und damit im In-
teresses des Klima- und Umweltschutzes den Verbrauch 
fossiler Energieressourcen sowie energiebedingter CO2-
Emissionen zu reduzieren.

Gemeinde Bandelin, den 25.05.2020

Verfahrensvermerk:
Bekannt gemacht entsprechend der Hauptsatzung der Ge-
meinde Bandelin im „Züssower Amtsblatt“ am 10.06.2020.
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Nachrichten der Kirchengemeinden 
Züssow-Zarnekow-Ranzin

Gottesdienste in der Kirchengemein-
de werden vorerst verkürzt und zu 
festen Zeiten in der Kirche an jedem 
Sonntag
10:00 Uhr in Zarnekow und
10:00 Uhr in Ranzin
stattfinden.

Bei freiem Wetter soll an jedem Sonntag ein zusätzli-
cher Freiluft-Gottesdienst vor dem Gebäude des Pflege-
heimes Züssow (Janczykowski-Haus) in der Züssowerer 
Diakonie um 15:30 Uhr gefeiert werden.
Die Züssower Kirche ist aufgrund der Baumaßnahmen 
derzeit nicht nutzbar.

Zusätzlich planen wir folgende Gottesdienste ein:
Erdbeerfest am 14.06.20, 14:00 Uhr FreiluftGoDi in Ranzin
Tauffest am 30.08.20 FreiluftGoDi in Wrangelsburg

Nachrichten der Kirchengemeinden 
Groß Bünzow-Schlatkow-Ziethen

Letztlich ‚ist das doch alles gehopst wie  
gesprungen’, oder nicht!?!

Stellen Sie sich diese Bewegungsvorgänge bitte einmal 
bildlich vor - bei einem beliebigen Thema, über das wild 
und lebendig diskutiert wird. Und dann bringt jemand ach-
selzuckend diese „Gleichmacherei“ mit ein. Meinetwegen, 
dass gefrorenes Gemüse gleich gesund sei wie ganz Fri-
sches aus dem Garten. 
Einerseits scheiden sich da ja ganz schnell die Geister - an-
dererseits sagt jemand flink solch einen Spruch. 
Über den wir in der Regel ja nicht näher nachdenken, weil 
wir wissen, was damit gemeint ist. ‚Annähernd Unentschie-
den.’
Aber, wenn ich mir jetzt alle Teilnehmer der Diskussions-
runde hopsend und springend vorstelle. Und dann sagen 
alle: ist doch ziemlich dasselbe. Dann ist es in jedem Fall 
putzig … Beinahe so, als ob die alle den Affen für uns ma-
chen würden. 
Das - so habe ich just recherchiert - soll ein Bild aus dem 
Umfeld der Jahrmärkte früherer Zeiten gewesen sein, wo 
gezähmte wilde Tiere zur Belustigung der Zuschauer vor-
geführt wurden …
Finden Sie es auch so herrlich, wie bildgewaltig und damit 
außerordentlich phantasieanregend so manche unserer 
viel gebrauchten Redewendungen sind!?! Oder ‚verglei-
chen Sie niemals Äpfel mit Birnen’, um dann doch lieber 
‚in den sauren Apfel zu beißen’ statt in das Leuchtmittel?
Da bin ich vor Urzeiten ‚mit Ach und Krach’ gerade so 
durch den Deutschunterricht meiner Schule durchgekom-
men und wußte bisher gar nicht, daß dies die Kurzform von 
‚Ächzen und Krächzen’ darstellt. Dabei hört sich das doch 
vielmehr nach Stimmbruchbedingten Störgeräuschen pu-
bertierender Deutschschüler an… 
Um Derartiges zu ermitteln müssen wir heutzutage glück-
licherweise nicht mehr ‚die Weisheit mit Löffeln gefressen 

Jubilare Juli 2020

Veränderungen nach dem 27.05.2020 konnten nicht mehr 
berücksichtigt werden.
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Infos

Gemeindekirchgeld
Um ein jährliches Gemeindekirchgeld in Höhe von  
20,00 EUR bitten wir freundlich, aber mit vernehmlichem 
Nachdruck! Abwechslungsreiches Leben in unseren drei 
Kirchengemeinden benötigt unbestritten eine solide fi-
nanzielle Basis.

Allerbesten Dank Ihnen dafür bereits heute!!!

Adressdaten

Pastor A. Pense-Himstedt ist erreichbar unter 039724 
22493 oder 0151 11118201
und per E-Mail: gross-buenzow@pek.de
postalisch: Ev. Pfarramt Ziethen-Groß Bünzow

Groß Bünzow 22
17390 Klein Bünzow

Homepage: www.peenetalkirchen.de

Küster/Küsterinnen:
039724 22560 Fred Brummund Groß Bünzow
039724 23636 Heike Krüger Klein Bünzow
039724 22860 Hannelore Chalas Rubkow
039724 20048 Ricarda Müller Schlatkow
0170 2752013 Heiko Meyer Ziethen/Quilow

Friedhofsverwaltung:
03971 242033 Karin und Horst Janot [Zarrentin]

Konto Ziethen:
Ev. Kirchengemeinde Ziethen-Quilow
Sparkasse Vorpommern
IBAN: DE81 1505 0500 0430 0006 85

Konto Groß Bünzow:
Ev. Kirchengemeinde Groß Bünzow-Schlatkow
Volks- & Raiffeisenbank eG
IBAN: DE40 1506 1638 0002 1522 31

Herzlichen Dank!

haben’, es reicht ein bisschen Mäuseschubsen und das In-
ternet spuckt die irresten Fakten aus.
Geben Sie´s zu, so konkret haben Sie diese Redewendun-
gen sich noch nicht vor Augen geführt, oder doch? Denn 
eigentlich wäre das doch ein netter Grund, hier und da, 
richtiggehend Freude an unserer zuweilen exorbitant blu-
migen Sprache zu gewinnen und auch hier und da mal 
herzhaft zu grinsen …
Etwas geradeso ‚mit Hängen und Würgen zu schaffen’ kön-
nen wir uns schon als ziemlich absurde Szenerie vorstel-
len. Meinetwegen die Meisterprüfung als Mechatroniker 
oder ein x-beliebiges Examen ...
Oder die Redewendung ‚jemandem etwas in die Schuhe zu 
schieben’ erinnert mich denn ganz wörtlich daran, wie El-
tern ihren Kindern Nikolausüberraschungen in die Stiefel 
stecken. Nicht, dass ‚sich’ da jetzt ‚jemand auf den Schlips 
getreten fühlt’ - denn ich kann mir partout nicht vorstellen, 
wie ich das bewerkstelligen sollte. Oder haben Sie schon 
einmal Krawatten von derartiger Länge gesehen, dass ich 
mit meiner nicht so großartigen Beweglichkeit da mit mei-
nen Füßen herankommen könnte, um tatsächlich darauf zu 
treten? 
Wieder ein echt verrücktes Bild, was da vor dem inneren 
Auge entsteht, finde ich. Dabei würde ich das gar nicht 
über´s Herz bringen, mit Absicht auf eine schicke, echtsei-
dene Krawatte zu latschen.
Aber wir dürfen, befürchte ich, diese kleinen Wortspie-
le nicht zu ernst nehmen, wenn wir etwa finden, dass es  
eigentlich gut ist, ‚wenn jemand’ grundsätzlich nicht ab-
hebt, sondern ‚immer schön auf dem Teppich bleibt’.  
Denn - wörtlich genommen - dürfte der sich dann von dort 
ja niemals mehr fortbewegen und wäre auf ewig auf die 
Grenzen dieses Webstoffbereiches festgelegt - und das 
wäre dann doch schon ziemlich traurig eingeschränkt, oder 
nicht?
Auf diese Weise wohl nur halbsinnvoll sinnierend grüßt Sie 
und Euch mit besten Wünschen für einen - trotz Corona - 
mindestens halbwegs schönen Sommer

Ihr und Euer Andreas Pense-Himstedt

Gottesdienste

Wann Name Kirchort Zeit
14.06. 1. Sonntag 

nach Trinitatis
Rubkow 09:00

14.06. dito Groß 
Bünzow

10:30

14.06. dito Schlatkow 14:00
21.06. musikalischer 

Gottesdienst
Ziethen 10:00 mit 

Cello-
Musik

Gottesdienste - Sommerpause

In den Sommerferien ist ein Teil unserer Kantorinnen und 
Kantoren, unserer Küsterinnen und Küster im Urlaub und 
auch unser Pastor, und bestimmt auch ein guter Teil von Ih-
nen und Euch, unseren geschätzten Gemeindegliedern!?! - 
So wollen wir, wie in den letzten vier Jahren bereits prakti-
ziert, in der bald startenden Ferienzeit eine buchstäbliche 
Sommerpause durchführen. - In der Hoffnung, dass im An-
schluss daran alle wieder mit Freude zusammenkommen 
werden!

Wann Was
vom 28.06. bis 19.07. Sommerpause

Die nächste Ausgabe des
Züssower Amtsblattes erscheint
am Mittwoch, dem 08.07.2020.

Abgabetermin für Beiträge und Veranstaltungshinweise 
(letzter Abgabetag im Amt Züssow,  

Zentrale Verwaltung) ist der 24.06.2020
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Monatsspruch Juni 
Du allein kennst das Herz aller 

Menschenkinder.       1. Könige 8,39  

Manchmal ist mein Gebet  
so wie ein Arm, 

den ich nach oben recke, 
um dir zu zeigen, wo ich bin, 
inmitten von Milliarden Menschen. 

Manchmal ist mein Gebet  
so wie ein Ohr, 

das auf ein Echo wartet, 
auf ein leises Wort, 
einen Ruf aus deinem Mund. 

Manchmal ist mein Gebet  
wie eine Lunge, die sich dehnt,  

um frischen Wind  
in mich hineinzuholen - deinen Hauch. 

Manchmal ist mein Gebet  
wie eine Hand, 

die ich vor meine Augen lege, 
um alles abzuschirmen, 
was mir den Blick verstellt. 

Manchmal ist mein Gebet  
so wie ein Fuß, 
der fremden Boden prüft, 

ob er noch trägt,  
und einen Weg sucht, 
den ich gehen kann. 

Manchmal ist mein Gebet  
so wie ein Herz, das schlägt, 

weil ohne seinen Schlag das Leben 
nicht mehr weitergeht. 

Manchmal ist mein Gebet  
nur ein gebeugter Kopf vor dir - 

zum Zeichen meiner Not 
und meines Dankes an dich. 

EINMAL WIRD MEIN GEBET  
so wie ein Auge sein, 

das dich erblickt, 
wie eine Hand, die du ergreifst - 
das Ende aller Worte.          Paul Roth           

 
Klaus-Dieter Lisson-Stattaus (Laute), Jenny 
Kowiss (Querflöte) und Patrick Uhlig (Spinett) 
schufen mit ihrer Musik in vielen Gottesdiens-
ten der letzten Wochen einen wahrhaft „seelen-
hebenden“ Ausgleich zum fehlenden Gemein-
degesang in den Kirchen. 

Ab dem 4. Mai wird in unseren Kir-
chen wieder Gottesdienst gefeiert. 
Wenn Gemeinde gemeinsam, also in 
Gemeinschaft, Gottesdienst feiern will, 
dann sind die Hygiene-Auflagen dafür 
ziemlich gemein. Das „extra-dekalogi-
sche“, erste Gebot der Gegenwart ist 

das Abstandsgebot, das auch uns als 
Kirche betrifft. Die positive Interpreta-
tion dieses Faktums: Kirche und ihre 
Strukturen stehen mitten im Leben und 
damit wie jeder andere all dem gegen-
über, was Leben bedroht. Dabei steht
Gott eindeutig und unmissverständlich 
auf der Seite des Lebens. Allein das ist 
Grund ihn in Gottesdiensten zu feiern. 
Abstandsgebot, „Schnutenpullis“ und,
dass man in den Kirchen nicht singen 
soll, ist weniger schön. Aber es dient
unserem und dem Schutz unserer
Nächsten. Wenn sich Gott in unserm 
Nächsten finden lässt, ist das Vorbeu-
gen eigentlich auch ein bisschen Got-
tesdienst, wobei die Betonung des 
Wortes hier mehr auf „Dienst“ liegt.    

 

Ev. Pfarramt, St. Nicolai,  
Kirchstr. 11, 17506 Gützkow  
Tel: 038353-251, Fax: 038353-66947 
e-mail: guetzkow@pek.de 
Home: http://www.kirche-guetzkow.de/ 
Büro-Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 900-12.00 Uhr 
 

Eingeschränktes Feiern, das 

gewohnte Rahmen sprengt  

 
Der plattdeutsche Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt fand unter dem Gewölbe 
der Blutbuche im Gützkower Pfarrgarten statt. Musik: Kirchenmusiker Patrick 
Uhlig (Piano), die „nicht säenden und nicht in Scheunen sammelnden Vögel unter 
dem Himmel“ (Matthäus 6,26) sowie die „unverdrossene Bienenschar“ (EG 503). 
Der im Freien erlaubte Gemeindegesang geriet angesichts der professionellen So-
listen Kuckuck, Lerche und Amsel fast ins Hintertreffen. 
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Gemeindegruppen 

„Zurzeit fallen Gemeindekreise noch 

unter die Bestimmungen der staatlich 
angeordneten Kontaktbeschränkungen. 

Sie können also im Moment nicht statt-

finden, selbst wenn Hygienebedingun-
gen geschaffen sind und das Abstands-

gebot eingehalten wird. Erst nach Lockerun-

gen der staatlichen Verordnungen kann über die 
Möglichkeit, die Arbeit in den Gemeindekreisen 

wieder aufzunehmen, nachgedacht werden.  

Dies gilt insbesondere auch für Senio-
renkreise, obwohl klar ist, dass sie die 

wichtige Funktion haben, der Vereinsa-
mung der alten Menschen entgegenzu-

wirken.“ (Handlungsempfehlungen der Nordkirche) 

Mutter- / Kindgruppe  
"Nicoläuse" 1.-6.Klasse 

SoKo 18-20 & SoKo 19-21  

Kinderstunden in Behrenhoff  

Alle oben genannten Gemeinde-

gruppen treffen sich wieder nach 

den Sommerferien, sofern die 

Corona bedingten Einschränkun-

gen nichts anderes vorgeben. 

Kirchenchor 

montags um 1930 Uhr  

Dienstagsfrauen I  

Di.,09.06., Di., 07.07., um 16.00 Uhr 

Dienstagsfrauen II  
Di., 23.06., Di., 21.07., um 16.00 Uhr 

Dienstagsfrauen III  
Di., 16.06., Di., 14.07., um 18.00 Uhr 

Frauenkreis 

Di.,16.06.,   Di., 14.07., um 1400 Uhr  

Feierabend–Männerrunde  

Mi., 10.06., Mi., 08.07., um 1630 Uhr 

Auch die weiteren, oben aufgeführ-

ten Termine der Gemeindekreise 

sind wegen der Corona-Krise leider 

weiterhin abgesagt. Wir informie-

ren bei den Abkündigungen in den 

Gottesdiensten und auf unserer 

Homepage www.kirche-guetz-

kow.de über den aktuellen Stand. 

 

Gottesdienste   am \ in
 

Gützkow 
Kölzin 

Behrenhoff 
Predigttext 

Kirche Nicolaiheim Kirche Pflegelandschaft 

Fr.,  12.6.  - 10.00 - - -  

So., 14.6., 1.So. nach Trinitatis 10.30 - 14.00 - - Apostelgeschichte 4,32-37 

So., 21.6., 2.So. nach Trinitatis 10.30  - - 17.00 - Matthäus-Evangelium 11,25-30 

So., 28.6., 3.So. nach Trinitatis 10.30 - - - - Micha 7,18-20 

Mo.,29.6.,  - - - - 10.00  

So.,   5.7., 4.So. nach Trinitatis 10.30  - - - Römerbrief 12,17-21 

Fr.,  10.7.,  - 10.00 - - -  

So., 12.7., 5.So. nach Trinitatis 10.30 - 14.00 - - Lukas-Evangelium 5,1-11 

So., 19.7., 6.So. nach Trinitatis 10.30 - - 17.00 - 5. Buch Mose (Deuteronomium) 7,6-12 

 
 

Gottesdienstbesuchende sollen einen Mund-Nasen-Schutz (auch „Alltagsmaske“ oder -up platt - „Schnutenpulli“ 
genannt) tragen. Menschen, die nicht in einem Haushalt leben, sollen einen Abstandsradius von zwei Metern ein-

halten. Menschen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an Gottesdiensten teilnehmen. Kontaktdaten der Men-

schen, die am Gottesdienst teilnehmen, müssen in Listen die aufgenommen werden. 

 

Meditationsgebete in Corona-Zeiten 

  
  

 

    



Züssow – 12 – Nr. 06/2020

Neues aus der Kita Bummi
Wir freuen uns auf Euch und herzlich willkommen- ein 
Gruß an die Vorschulkinder und nun auch an alle anderen 
Kinder. Die Freude ist groß - bei Kindern, Eltern und Er-
ziehern. So langsam kommen alle Kids wieder in die Kita.
Und endlich können auch einige neue Krippenkinder das 
erste Mal unsere Einrichtung besuchen.
Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnah-
men und mit angemessenem Abstand während des Brin-
gens und in der Abholzeit- auch mit Mund-Nasen-Schutz 
versuchen wir gemeinsam das Gefährdungsniveau zu mi-
nimieren. Für die Akzeptanz der ständig veränderten Vor-
gaben möchten wir unseren Eltern ein großes Dankeschön 
aussprechen. Zwei Monate haben wir in der Notbetreuung 
die wenigen Kinder selbst versorgt. Seit Anfang Mai lassen 
wir uns das leckere, abwechslungsreiche Mittagessen aus 
dem „Boddenhus“ schmecken. Unsere Hochbeete haben 
wir mit einigen Kindern im letzten Monat vorbereitet.
Nun wachsen Obst und Gemüse in unserem Garten. Wir 
freuen uns auf viele Erdbeeren, Äpfel, Radieschen, To-
maten und frische Kräuter. Auf dem Spielplatz stehen 
Fußballtore und neuer Spielsand für euch bereit. Und in 
den Gruppen können wir unsere Projekte fortsetzen und 

gemeinsam neue planen. Die 
Kleinen haben viele Marienkä-
fer und Bienensteine gestaltet. 
Auf die Vorschulkinder warten 
Wurzel, Hula, Funki und Aqua-
rella, sowie die Verabschiedung 
in die Schule. Täglich genießen 
wir das schöne Wetter draußen. 
Ob im großen Sandkasten bud-
deln oder mit den Fahrzeugen 
sausen, an frischer Luft macht 
Riesenspaß. Die Eltern haben uns einen Apfelbaum als 
Dankeschön überreicht. Dieser wurde von den fleißigen 
Mitarbeitern des technischen Dienstes der Volkssolidari-
tät auch gleich eingepflanzt. Ihnen ein großes Dankeschön 
für die Hilfe und Unterstützung in den letzten Tagen, ob 
beim Fußballtore aufbauen, Rasen mähen, Sand in die 
Sandkisten fahren und vieles mehr! Der Apfelbaum wird 
täglich von uns Kindern und Erziehern gegossen - großes 
Ehrenwort.
Bleibt alle schön gesund, das wünschen die Kinder und 
Erzieher der Kita Bummi

w w w w b v u n t e r e t o l l e n s e m i t t l e r e p e e n e d e
Ansprechpartner/in: Herr Lange / Frau Petersen
Durchwahl: 039997 3312-0

Jarmen, 19.05.2020

Veröffentlichung Zeitraum  
Gewässerunterhaltung

Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes 
„Untere Tollense/Mittlere Peene“

Gewässerunterhaltung an den Gewässern 2. Ordnung und 
Deichanlagen
Gemäß § 41 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) kündigt 
hiermit der Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/
Mittlere Peene“ die Durchführung von Sohl- und Böschungs-
arbeiten an den in seiner Unterhaltungslast befindlichen Ge-
wässern und Deichen 2. Ordnung an.

Die Arbeiten werden inw folgenden Zeiträumen durchgeführt:

Krautung: 22.07.2020 - 31.12.2020
Grundräumung: 01.10.2020 - 31.03.2021

Die Instandhaltung von Gewässern, Rohrleitungen, Stauen, 
Schöpfwerken usw. erfolgt ganzjährig.

Gemäß § 66 Landeswassergesetz M-V (LWaG), § 41 Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und der Satzung unseres Ver-
bandes haben die Eigentümer, die Anlieger und Hinterlieger 
der Anlagen das Betreten der Grundstücke zur Durchführung 
von Unterhaltungsarbeiten zu dulden. Dazu gehört auch das 
Ablegen und Verteilen von bei Unterhaltungsmaßnahmen an-
gefallenen organischen Stoffen und Aushubboden. Es ist al-
les zu unterlassen, was die Durchführung der Unterhaltungs-
arbeiten erschwert oder unmöglich macht. Diesbezügliche 
Hinweise und Forderungen sind umgehend an die Geschäfts-
stelle des Wasser- und Bodenverbandes heranzutragen.
Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/Mittlere Peene“
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gez. Hartmut Leddig, Verbandsvorsteher




